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Oldenburgische Blatter.

30 . Dienstag , den 28. July , 1833.

Ueber die directe und indirecre Besteuerung des Herzogthums Olden¬
burg und der Herrschaft Jever.

lieber die gleichmäßigere Vertheilung
unserer Grundsteuer und über die Verän¬
derung und Verbesserung unserer Zoll-
und Accise - Einrichtungen haben theils
diese Blätter , theils eigene Druckschriften
seit einiger Zeit mehr oder weniger ab¬

weichende Ansichten verbreitet . Me kom¬
men darin überein , daß die hiesigen Staats¬
lasten zu sehr auf dem Grund -Eigenthum
ruhen , und daß diese Belastung noch
durch die ungleichmäßige Vertheilung der
Grundsteuer und durch die vielen Aus¬

nahme » von derselben vermehrt wird.

Zur Erleichterung der Grund - Besitzer sind
sodann drey Mittel , nämlich:

1) Gleichmäßige Vertheilung der be¬

stehenden Grundsteuern über alle Er¬

trag liefernde Ländereyen nach deren
Bonität;

2 ) Aufhebung der Steuer - Freyheiten,
und

3 ) Steigerung der indirekten Abgaben
und verhältnismäßige Herabsetzung
der direkten.

in Vorschlag gekommen , zum Theil
auch schon in ihrer Ausführung vorberei¬
tet . Eines vierten Mittels , welches in
möglichster Verminderung der Ausgaben
besteht , hat man bis jetzt nicht öffentlich
gedacht , und dies wohl nur unterlassen,
weil man das Zutrauen zu der Staats-
Regierung hegre , daß sie dies Mittel ohne¬
hin , soweit es die bestehenden Einrich¬
tungen und Verhältnisse erlauben , nie
aus den Augen verlieren werde . Auch
ergiebt ja schon eine oberflächliche Verglei¬
chung unserer Besteuerung mit den Ab¬
gaben benachbarter Staaten , wie sehr dies
Zutrauen gerechtfertigt ist.

Dagegen sind zur Vorbereitung der
sä 1 . angegebenen gleichmäßigeren Ver¬
theilung der Grundsteuer , wenn auch
nicht allgemein , doch wenigstens in den
Münsterschen Kreisen , bereits trigonome¬
trische Vermessungen km Gange , denen
eine speekelle Vermessung aller bis jetzt
noch nicht charrkrten steuerbaren Ländereyen
hoffentlich bald folgen wird ; und für die
aä 2 . erwähnte Aufhebung der Steuer-
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freyheiten läßt sich nach den Verhandlun¬
gen der deshalb niedergesetzken Commissio¬
nen ein endliches Resultat wohl erwarten.

Auf die Steigerung der Einnahme
aus den indirekten Abgaben nä 3 . , hat
gewiß die seit 1833. eiugeführte schärfere
Contolle der seit 1814 . bestandenen , aber
leider immer mehr kn Vergessenheit ge¬
rochenen Zoll - und Accise - Gesetze schon
sehr vorteilhaft eingewirkt , und ohne
Zweifel könnte bey dieser Steuer ein noch
weit größerer Ertrag erzielt werden , wenn
der seit einiger Zeit besprochene Anschluß
an den neuen Hannoverisch- Braunschwei¬
gischen Zollverband zur Ausführung käme.
Ob aber dieser Anschluß schon jetzt den
allgemeinen Interessen Oldenburgs und
Jeverlands angemessen sey , darüber wird
Einsender sich weiter unten noch einige
Bedenklichkeiten zu äußern erlauben.

Die Anstände , welche der baldigen
Realisirung einer völlig gleichmäßigen Ver - ,
theilung aller auf dem Grundekgenthnm
lastenden Abgaben entgegentreten , beste¬
hen wohl nur in der Schwierigkeit, die
zu einer allgemeinen Catastrirung und Bo-
nitirung erforderlichen Summen herbey-
zuschaffen , und in dem Bedenken , daß
die Abführung dieser Arbeiten nicht die
erforderliche Genauigkeit liefere , auch die
demnächstige Einführung der danach ein¬
gerichteten neuen Grundsteuer mancherlei)
Verwirrungen Hervorrufen möchte, wovon
die Erfahrungen anderer Länder uns mit¬
unter traurige Beyspiele gezeigt haben.

Wenn man sich aber der Hoffnung
hingeben diussce, daß die Einnahmen,
welche der Staat nach den bis 1833. be¬

standenen Abgaben hatte , zur Deckung
der erforderlichen Ausgaben hinreichen,
und eine erhöhete Einnahme nicht Bedürf-
niß ist , so liegt gerade in dem vermehr¬
ten Ertrage der indirekten Abgaben das
Mittel zur Einführung einer gleichmäßi¬
gen Grundsteuer . Nach den vor einiger
Zeit in diesen Blättern gegebenen Nach¬
richten über die Bayersche Landes - Ver¬
messung dürfen die Kosten der vollstän¬
digen Vermessung und Bonmrung einer
Quadratmeile mit Sicherheit nicht unter
4000 Rthlr . angenommen werden , und
die gestimmten Kosten für das Herzog¬
thum Oldenburg und die Herrschaft Je¬
ver sind daher auf 400,000 Rchlr. zu
schätzen ; wenn diese Arbeit in einem
Zeitraum von 10 Jahren systematisch
durchgeführr werden soll , so ist der jähr¬
liche Aufwand auf 40,000 Rthlr . anzu¬
schlagen. Die Herbeyschaffung dieser
Summen durch besondere Steuern von
Seiten der Grundekgenchümer , welchen
allerdings der Vortheil der verbesserten
Steuer - Umlegung allein zu Gute kommt,
würde diesen bey den jetzigen ungünstigen
Conjunccuren gewiß zu drückend werden,
vielleicht ganz unmöglich fallen ; dagegen
ist wohl anzunehmen , daß die Mehrzahl
der Grundbesitzer die jetzt bestehenden
Steuern gern noch während eines Zeit¬
raums von 10 Jahren forrzahlt , und die
bey Einführung der Controlle - Maßregeln
1833 . ihnen gemachte Hoffnung auf Er¬
leichterung für diesen Zeitraum aufgiebt,
wenn sie die Gewißheit haben , daß für
den größeren Ertrag jener indirekten
Steuern ihnen ein vollständiges Catafter
mid die Aufhebung aller Steuerfreyhekten
geschaffen wird.



235

Tin lOjahriger Zeitraum ist aber kei-
nesweges zu kurz für die vollständige Ver¬
messung und Bonitirung einer Flache von
ecwa 100 Quadrarmeilen , welche ihrer
örtlichen Lage nach weder diesem technischen
noch jenem ökonomischen Geschäfte beson-
dere Schwierigkeiten entgegen setzt. Es
ist nur nothwendig , daß alle bey der Ver¬
messung sowohl , wie bey der Abschätzung
vorkommende Arbeiten bis ins kleinste
Detail durch gedruckte Instructionen voll¬
ständig vorgeschrieben , und dadurch von
den Personen möglichst unabhängig ge¬
macht werden.

Nach den Erfahrungen anderer Länder
und nach dem jetzigen Stande der Feld¬
meßkunst kst nicht zu bezweifeln , daß bey
gehöriger Leitung und Controlle des Ge¬
schäfts die unmittelbare Flächen - Ermit¬
telung jedes einzelnen Grundstücks bis
auf 3 Prozent genau ausgeführt werden
kann , und um alle entstehenden Schwie¬
rigkeiten zu beseitigen , ist es nothwendig,
daß die einzelnen Charten , auf denen die
Ländereyen verzeichnet sind , durch Lkcho-
graphirung und Verkauf , der Concrolle
jedes einzelnen Grundbesitzers unterworfen,
und daß nach 4 bis üwöchentlicher öffent¬
licher Auslegung der einzelnen Dermessungs-
Designationen den Grundbesitzern bestimmte
Termine , zur Anmeldung von Reklama¬
tionen gegen den gefundenen Flächenin¬
halt ihrer Grundstücke , gesetzt werden,
nach deren Untersuchung und Abmachung
die Flächen - Ermittelungen sodann für
richtig anzunehmen sind.

Bey der Bonitirung der Ländereyen,
welche in den einzelnen Distrikten nur

erst nach gänzlich beendeter und schlüssig
abgemachter Vermessung eintreten kann,
damit die Taxatoren die Charten und Ver¬
messungs - Designationen bey ihrem Ge¬
schäft benutzen können , ist eine so große
Genauigkeit , wie bey der Vermessung,
zwar nicht zu erreichen ; doch sind durch
die vielen hier zu Gebote stehenden Hülfs-
mittel , durch Aufstellung von Muster-
Ländereyen an den Grenzen einzelner Di¬
strikte , und bey der ausgedehnten Kunde,
welche die mehr begüterten Landleute irr
der Regel von dem Betriebe der Land-
wirrhschaft und dem Werthe der Ländereyen
in ihrer Umgegend besitzen , auch für
dieses Geschäft so viele Anhaltpuncte ge¬
geben , daß dasselbe sicher weit genauer,
als man gewöhnlich annkmmt , und in
seiner relativen Beziehung mindestens wohl
bis zu 7 Prozent Genauigkeit , durchge¬
führt werden kann . Nothwendig ist aber,
daß die durch genaue Instructionen vor¬
gezeichneten Grundsätze der Bonitirung
auf einfachen , allgemein verständlichen
Prinzipien beruhen , und daß auch hier
die Resultate der Bonitirung zur Anmel¬
dung etwaiger Reklamationen der Grund-
eigenthümer öffentlich ausgelegt werden.
Da zudem der Werth der Ländereyen ei¬
nem fortwährenden Wechsel unterworfen
ist , indem theils veränderte Benutzung
und verbesserte Cultur , theils fortgesetzte
Urbarmachung der wüsten Flächen darauf
Einfluß har , so müssen diese Bonitäts-
Register doch von Zeit zu Zeit , etwa alle
10 Jahre , einer Revision unterworfen
werden , wodurch die Resultate sich dann
immer richtiger stellen , und die etwaigen
Fehler immer mehr verschwinden.

Wenn nun in dem angenommenen
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lOjahrigen Zeiträume die Resultate der
Vermessung und Bonickrung vollständig
haben ermittelt werden können , so muß
aber auch während dieser Zeit die Unter¬
suchung über die Steuerfreyheicen soweit
gediehen seyn , daß bey Aufhebung der
sämmtlichen Steuern , welche jetzt unter
verschiedenen Namen auf dem Grund-
Eigenthum haften , und bey Einführung
einer einzigen einfachen Grundsteuer , an
deren Statt die Aufhebung der beson¬
deren Zehnten und anderer einzelnen Lei¬
stungen , sowie das unbedingte und gänz¬
liche Aufhören aller und jeder Steuer-
freyheiten ausgesprochen werden kann.
Diese Gleichstellung der sämmtlichen Län-
dereyen , welche einen Ertrag liefern , muß
nicht nur für die Leistung der Staats-
Abgaben , sondern auch für Entrichtung
sammtlicher Communal - Abgaben gesche¬
hen , und sollten die Untersuchungen der
Commissionen in diesem 10jährigen Zeit¬
räume noch kein endliches und allgemeines
Resultat für die wirklich rechtlich begrün¬
deten Freyheiten und deren theiks aus der
Staats - Casse cheils aus den verschiedenen
Commu nal -Cassen zu leistenden Ablösungen
ergeben haben , so darf danach die ganz
gleichmäßige Besteuerung der sämmtlichen
Ländereyen dennoch nicht aufgeschoben,
sondern die Aufhebung der Freyheiten
müßte dessenungeachtet ausgesprochen wer¬
den , wonach dann die Ablösung und
Entschädigung der wirklich berechtigten
Freyen ununterbrochen fortgesetzt und be¬
endet werden muß.

Bey der Einrichtung und Vertheilung
der neuen Grundsteuer , welche bey glei¬
chem Staats - Bedürfnisse in ihrer Gesammt-

Summe dem gestimmten jetzigen Ertrage
gleich ftyn müßte , könnten die verschiede¬
nen Communal - Lasten anscheinend viele
Schwierigkeiten machen . Allein bey nä¬
herer Erwägung dürfte sich ergeben , daß
bey Ansetzung der Sceuergnote auf die
sämmtlichen Arbeitsleistungen des soge¬
nannten Hofdienstes , auf die Weg -,
Brücken - und andere Nacurallasten , auf
die Natural - und Geld - Prästationen an
Kirchen , Pfarreyen und Schulen , sowie
endlich auf die Armen - Beytrage keine
Rücksicht genommen werden kann , weil
diese Leistungen und Lasten in allen Kirch¬
spielen des Herzogthums und der Herr¬
schaft Jever Vorkommen , und wenn auch
mit einiger Verschiedenheit im Einzelnen,
doch keiner weitern Ausgleichung im All¬
gemeinen fähig sind . Wenn ferner die
Zehnten und andere einzelne Leistungen
abgelößt werden , so steht der gleichmäßi¬
gen Ansetzung der Steuerquoce , nach Ver-
haktniß des Rein - Ertrages jedes einzelnen
Grundstücks , ohne Rücksicht auf irgend
besondere Belastung desselben , kein ande¬
res Hinderniß mehr entgegen , als die
den Marsch - Districten nach einzelnen
Communen obliegenden Deich - , Siel-
und Schlengenkosten , denen die Geest-
Districte keine ähnliche Belastung zur
Compensatio « entgegen stellen können.

Bey Ausmirtelung des reinen Ertra¬
ges aller cultivirten Landereyen im gan¬
zen Umfange des Herzogkhums und der
Herrschaft Jever , sind also nirgends be¬
sondere Lasten und Leistungen zu berück¬
sichtigen ; dagegen müssen in den Marsch-
Districten die zur Erhaltung der Deiche,
Siele und Schlenzen , nach einer längeren



Zcitperiode durchschnittlich erforderlichen
Koste « xso Zück von dem ermittelten
reinen Ertrage ab ge setzt,, nnd darf lodann
nur der übrig bleibende Ertrag , welcher
ohne jene zur Erhaltung der Marschen
wesentlich erforderlichen Werke ganz ver¬

schwinden würde , gleichmäßig mit dem
reinen Ertrage der Geest - Ländcreyen be¬

steuert werden.

Aus diesen Grundsätzen , welche dis

Ausführung einer regelmäßigen nnd gründ¬
lichen Bonitümng wesentlich erleichtern,
folgt aber von selbst , daß die Ablösung
der Zehnten und anderer Leistungen,
welche auf einigem Grundeigeiuhum spe-
ciell haften , nicht Sache des Ekgenthü-
mers ist , sondern von der Staatsoaffe
geschehen muß , welcher der aus der Ab¬

lösung entstehende Vorcheil dadurch zu
Gute kommt , daß sie nun alle Lande-

reyen gleichmäßig besteuern kann . Die
Staats ca sie muß ebenfalls die von den

Commissionen ermittelten Entschädigungen
übernehmen , welche für die Aufhebung
der bis jetzt rechtlich bestandenen Befreyun-

(Der SS

gen von der allgemeinen Besteuerung nr
leisten sind.

Mit der Einführung der neuen Grund¬
steuer hören auch in den einzelnen Deich -,
Siel - und Schieugen - Verbanden alle bis¬
her rechtlich bestandenen Bestellungen
auf , damit auch in allen diesen Corpo-
racioueu die Beyträge fernerhin nach der
richtigen Flächen - Ermittelung , und soweit
ss nach den befondern Verhältnissen an¬
wendbar ist , auch nach der richtigen Bo¬
nität , geleistet werden können . Mit der
Entschädigung für diese rechtlich bestan¬
denen Freiheiten von Communal - Abga¬
ben hac aber die Staatskasse nichts zu
rhun , da die Gesamme , Betrags der des-
fälligen Leistungen bei) Bestimmung der
neuen Steuerquote von dem Rein - Ertrage
der betreffenden Ländersycn vorabgezogen
werden ; diese Entschädigung bleibt daher
lediglich Sache der einzelnen Deich -,
Siel - und Schlenzen - Verbände , wird
aber bey Bestimmung der von der Sraars-
caffe zu leistenden Entschädigung zugleich
mit ermittelt und festgesetzt.

uß, folgt .)/

Orthopädisches Institut des Landchirurgus und Geburtshelfers C . A.

Royer zu Norden in Ostfriesland.

besonders seit den letzten 20 Jahren,
wo die früher weit weniger beachteten
Verkrümmungen des menschlichen Körpers
zum Wohl sowohl der leidenden Kinder,
als auch der Erwachsenen , mit größerer
Sorgfalt behandelt wurden, / ist auch das
Bebürfniß . orthopädischer Anstalten bei¬

nahe überall anerkannt , und die für die
Menschheit ersprießlichen Erfolge haben
veranlaßt , daß fast in allen Staaten ge¬
lehrte und kunstverständige Aerzte und
Wundärzte sich mit der Einrichtung sol¬
cher Institute befaßten , z> B . in Würz-
burg , Lübeck - Berlin u . m . a . Q.
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Auch wurde in diesen Blattern 1827 .
Nro . 15 . S . 118 . und 1834 . Nro . 42 .
S . 332 . der Blömerschen Heilanstalt für
Verwachsene in Berlin schon rühmlichst
erwähnt , » wo auch die ausgezeichnetsten
Aerzte Berlins den großen Nutzen und
die . Wichtigkeit dieses Instituts aner¬
kannt haben und schon viele Unglück¬
liche dadurch ihre Gesundheit wieder erhiel¬
ten . Sehr erfreulich muß es dann uns
seyn , wenn auch in unserer Nahe eine
solche wohlthuende Anstalt sich begründet,
welche Leidende dieser Art , sowol Bemit¬
telte als weniger Bemittelte , mit gleichem
Vortheil benutzen können . Hierzu em¬
pfiehlt sich mit Recht das schon seit 1827 .
von dem thatigen und geschickten Land-
chirurgus und Geburtshelfer C . A . Royer
zu Norden höchst zweckmäßig eingerich¬
tete und nach der Zeit jährlich vervoll-
kommnece und gegenwärtig mit einer
kallisthenischen Schule für Mädchen ver¬
bundene orthopädische Institut , dem schon
mancher Unglückliche , der der liebevollen
und sorgfältigen Behandlung des Herrn
Royer anvertraut wurde , seine Gesund¬
heit verdankte . Zur weitern Empfehlung
und Kenntniß der Einrichtung dieses In¬
stituts mögen die eigenen Worte des
Herrn Royer hier angeführt stehen , in¬
dem solche Institute der Aufmerksamkeit
und Beachtung des Publikums immer
mehr würdig gefunden und Leistungen der
Art dankend anerkannt werden.

„ Die Gegenstände meines Wirkens
betreffen die vielfachen Deformitäten
am menschlichen Körper und nament,
lkch am Kopfe , an dem Rumpfe und
an den Extremitäten . Vorzüglich be.

schäftigen mich aber : fehlerhafte Stel¬
lungen des Kopfes , schiefer Hals , Ver¬
krümmungen des Rückgrats verschiede¬
ner Art, Ausweichungen der Rippen,
normwidrige Stellung des Beckens
und besonders der Hüften , abnorme
Verziehungen der obern und untern
Extremitäten , Contracruren und Ver¬
drehungen der Arme und Beine , wie
z . B . angezogene Ober - und Unter-
Schenkel und diesen entsprechende Ver¬
biegungen der Arme , einwärts oder
auswärts gebogenes Knie , Pferdefüße,
Klumpfüße , Klumphande u . s. w . ; sey
es nun , daß die Ursachen zu diesen
Uebeln in Verkrümmungen der Knochen,
in Mißstaltungen der Knochen und
Gelenke oder in dem Mangel an Ueber-
einstimmung der verschiedenartigen Mus-
kelrhätigkekt liegen . "

„ Verschiedene einheimische und meh¬
rere auswärtige an Deformitäten Lei¬
dende benutzen gegenwärtig mein In¬
stitut , deren Genesung oder so weit
mögliche Herstellung ich neben den ge¬
wöhnlichen orthopädischen Apparaten
und Heilmitteln durch die Gymnastik
bewirke . Meine mit glücklichem Erfolge
durchgeführten Euren bürgen für die
Zweckmäßigkeit eines solchen Heilverfah¬
rens ; sie hier näher anzugeben , möchte
den Zweck dieser Zeilen überschreiten . "

„ Veranlaßt durch den bedeutenden
Nutzen der Gymnastik bey meinen
an Deformitäten Leidenden errichtete
ich im May 1831 . eine kalisthenksche
Schule für Mädchen neben meinem
orthopädischen Institut unter meiner



Aufsicht , um durch den Unterricht in

genau bestimmten und sorgfältig gelei¬
teten Uebungen bei) meinen Zöglingen
auf eine gehörige physische Entwickelung
hinzuleiten , d . h . durch zweckmäßige,
dem Stande der individuellen Gesund¬
heit und Kräfte angemessene , künst¬
liche Bewegungen eine möglichst körper¬
liche Ausbildung , nach Form und
Stärke , zu begünstigen . Denn wäh¬
rend des eifrigen Strebens der weibli¬
chen Jugend , die Art und den Grad
von Kenntnissen und Geschicklichkeiten
zu erreichen , welche unter den höher»
Ständen der fetzigen Zeit zu ihrer voll¬
endeten und vielseitigen Bildung ver¬
langt werden , sinder sich nicht selten
die physische Ausbildung der Mädchen
außer Stande , ihrer geistigen Entwicke¬

lung gleichmäßig zu folgen . Aus die¬

sem Grunde machen wir oft die trau¬

rige Erfahrung , daß selbst bey den be¬
sten Unterrichts - Methoden und der

sorgfältigsten Behandlung dennoch ein

zu großer Theil unserer zarten Jugend
durch übermäßige Verstandesübungen
und vieles Scubensitzen den norhwen-
digen Anstrengungen unterliegt und,

wegen mangelhafter und unregelmäßi¬
ger Entwickelung der Körperkrafte , ent¬
weder ganz hinwelkc oder verkrüppelt . "

Wenn nun diese kalifthenische Schule
seit ä Jahren dem Zwecke entsprochen
hat , welches vielleicht im 'Auslande noch
nicht so bekannt geworden ist , so wird
es verdienstlich seyn , Aerzte und Aeltern,
die für ihre zarten Patienten und Kinder
eine so geleitete physische Erziehung heil¬
sam und nölhig erachten , darauf , wie

auch auf die orthopädische .Anstalt auf¬
merksam zu machen.

Die Vortheile dieses Instituts werden
noch dadurch besonders erhöht , daß eine
neue , wohleingerichtete Badeanstalt in

demselben Hause damit verbunden ist,
wie auch durch das nahe Seebad , wo¬
von in geeigneten Fällen leicht Anwen¬

dung gemacht werden kann . In der Ba¬
deanstalt selbst sind nicht allein alle Wan¬
nenbäder , sondern auch alle Sprudel - ,
Sturz - und Dampfbäder zu haben . Auch
ist noch zu bemerken , daß die Lage des

Hauses und Gartens viel zu der sorgsam¬
sten Pflege und Aufheiterung der Pfleg¬
befohlenen beyträgt.

Mögen solche unglückliche Leidende

diese Anstalt hausig benutzen und die An¬

gehörigen sich von dem Nutzen derselben
durch Augenschein überzeugen , so wird
der Werth und die Zweckmäßigkeit dersel¬
ben sich immer mehr dadurch bewahren.

I . - T . -

Mittel gegen das Sauerwerden der Milch.

§ ) as Sauerwerden der Milch , welches
im Sommer , namentlich während Gewit,
rern , oft in sehr kurzer Zeit eimritt , ist
in den Haushaltungen eine sehr unwill¬
kommene Erscheinung . Die Anwendung

eines sixen Laugensatzes , nämlich eine Auf¬
lösung von reiner , cristallisirter , kohlen¬
saurer Potasche oder Soda , gegen dieses
Sauerwerden ist ein unschädliches , auch
den Geschmack nicht veränderndes Mittel.
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Dubrunsaut hat Versuche über die Landwirthschafrl . Vereins 1832 . B . 1.
hiezu nöchige Menge von Potasche « oder S . 197 . nsttgetheilt , etwas anders aber
Natrum - Auflösung angestellt . Er fand , in dein aklg. Anzeiger u . d. Nacionalzeit.
daß ungefähr Z Gramme ( 5 Gran ) Lau - der Deutschen . 1833 . 187.
gensalz für 1 Likre Milch hinrekchten , und Darnach nimmt inan , um das Ge-
3 Gramme ( etwa 60 Gran ) kohlensaure rinnen oder Käsen der Milch beym Kochen
Soda auf das Litre sicherten auf 48 Stun - zu verhüten , zu einer Kanne Milch
den . Das Laugensalz wird in dem 10 - ( Sahne , Rahm ) ^ Quentchen ( 20 Gran)
oder I2fachen feines Gewichts Wasser kohlensaures Natron , welches in jeder
aufgelöst und die erforderliche Menge kn Apotheke zu haben ist , und welches man in
die zu siedende Milch gebracht . etwas warmer Milch aufgelöset hat . Ist die

Die Wirkung dieses Mittels erklärt Milch schon etwas sauer , so nimmt man
sich daraus , daß diese Laugenfalze die mehr ( bis 40 Gran ) . Am besten ist es
Milchsäure , welche durch die , in der hö - freylich , wenn das kohlensaure Natron
Hern Temperatur entstehende Gahrung der Milch , gleich nachdem sie von der
hervorgebracht wird , an sich ziehen und Kuh gekonnnen , beygegeben wird . D >e-
dadurch die weitere Gährung auf eine ser Zusatz erhalt die Milch mehrere Tage,
Zeit lang hemmen , bis sich neue Milch « ohne daß die saure Gährung derselben
säure gebildet hat , und zugleich auch auf ekntritt , indem nämlich die in der Milch
den Käsestoff der Milch einwirken , indem sich bildende Säure mir dem Natron sich
dieser , nach der Entdeckung Bracon« verbindet , ( wobey die Kohlensäure , welche
nots durch den Beytritt des Laugensalzes vorhin mit dem Natron verbunden war,
in Wasser auflöslich erhalten wird , wäh - ausgeschieden wird , und luftförmig enk-
rend die Saure ihn niederschlagt . weicht, ) und so als nicht mehr freye Saure

So wird dieses Mittel in dem Cor « beym Sieden der Milch kein Ausscheiden
respondenzblatt des königl . Würtemb . des käsichten Theils Hervorbringen kann *) .

Aufbewahren des Fleisches in den Sommermonaten.

Aüllt man das aufzubewahrende Fleisch welches schon ziemlich stark riecht , verki-ert
in fekngestoßene , frisch ausgeglühete Holz , durch diese Behandlung seinen Geruch
oder Knochenkohle , so erhält es sich auch wieder und gleicht dann wieder ganz dem
in der wärmsten Zeit 6 , 8 uAd mehrere frischen Fleische . ( Aus L. allgem . Anz . u.
Tage vollkommen frisch , ja selbst Fleisch , Nationalzeit . d . Deutsch . 1833 . HZ 176 . )

*) Roch ein anderes Mittel ist in HF 8. b. Bl . v. 1833. S . 61. angegeben. Anm . d. HerauSg.
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